
4 Die Rechte der Strafgefangenen dürfen im Strafvoll
zug nur soweit eingeschränkt werden, als das durch 
Gesetz zulässig ist. Den Strafgefangenen ist der Schutz 
ihres Lebens, ihrer Gesundheit und Arbeitskraft zu ge
währleisten. Unterbringung, Versorgung iund Betreuung 
der Strafgefangenen haben so zu erfolgen, daß sie den 
allgemeinen Grundsätzen der Förderung und 'Erhaltung 
der Gesundheit, den allgemeinen Grundsätzen der 
Hygiene und des Zusammenlebens in der Gemeinschaft 
entsprechen.

§ 4

1 Im Strafvollzug ist die sichere Verwahrung der Straf
gefangenen zu gewährleisten und eine für die Aufrecht
erhaltung der Sicherheit erforderliche und das Zusam
menleben in der Gemeinschaft notwendige Ordnung und 
Di szi p lin du rch zu s etzen.

2 Die Anwendung von anderen als in diesem Gesetz 
vorgesehenen Disziplinär- und Sicherungstmaßnahmen ist 
nicht zulässig.

§ 5

Die Erziehung im Strafvollzug umfaßt den Einsatz zu ge
sellschaftlich nützlicher Arbeit, staatsbürgerliche Schu
lung, Durchsetzung von Ordnung und Disziplin, allge
meine und berufliche Bildungsmaßnahmen sowie kultu
relle und sportliche Betätigung. Sie erfolgt unter 
Einbeziehung gesellschaftlicher Kräfte und Mitwirkung
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